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Zur Sitzung des Stadtrates sind anwesend: 

 

Name: Bemerkungen: 

Erste Bürgermeisterin 

Huber, Birgit  

Zweiter Bürgermeister 

Schikora, Norbert, M.A.  

Mitglieder des Stadtrates 

Barth, Heike  

Bauer, Doris  

Fleischmann, Andreas  

Forman, Franz Xaver  

Förster, Theodor  

Gerstner, Markus  

Gill, Bastian  

Heinl, Peter  

Höflinger, Gernot  

Jäger, Christian  

Kißlinger, Felix  

Laaß, Holger  

Patzelt, Harald  

Peter, Thomas  

Rötsch, Simon  

Schmitt, Lothar  

Schöttner, Marie  

Schramm, Stephan  

Schwarz-Boeck, Jürgen, Dr.  

Werner, Johann  

Wiegandt, Bodo  

Zeilinger, Stephan  

von der Verwaltung 

Brand, Anja  

Diebenbusch, Thomas  

Schmiedl, Alwin  

Träger, Markus  

 

Schriftführer 

Fürchtenicht, Bernd  

 

abwesend ist: 

Dritter Bürgermeister 

Haas, Marco Entschuldigt 

 

 

Die Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO ist gegeben. 
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T A G E S O R D N U N G :  
 

 

I. Öffentlicher Teil 

 1 . Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Stadtratssitzung Nr. 009/2020 

am 21.12.2020 und Nr. 010/2021 am 25.01.2021 

  

 2 . Ausweitung des Geltungsbereichs der Antikorruptionsrichtlinie für die Stadt-

verwaltung 

  

 3 . Aufhebung der Gebührensatzung zur Satzung für die Nachmittagsbetreuung 

im Jugendhaus OASIS 

  

 4 . Aufhebung der Satzung für die Nachmittagsbetreuung im Jugendhaus OASIS 

  

 5 . AK Fairtrade:  Antrag auf Unterstützung der Resolution für ein starkes Liefer-

kettengesetz 

  

 6 . Jahresabschluss 2019 der städtischen Versorgungsbetriebe 

  

 7 . Erhebung einer Konzessionsabgabe für die städtische Wasserversorgung 

  

 8 . Haushalt 2021 

Veränderungen im Haushalt 2021 seit dem 01.02.2021 

  

 9 . Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2021  

a) Ergebnishaushalt  

b) Finanzhaushalt 

  

 10 . Beratung und Beschlussfassung über den Finanz- und Investitionsplan für die 

Jahre 2022 bis 2024 

  

 11 . Beschluss des Stellenplans 2021 

  

 12 . Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 

  

 13 . Mitteilungen 

  

 13.1 . Oberasbach auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune 

  

 14 . Anfragen der Mitglieder des Stadtrates 

  

 14.1 . Anfrage StR Herr Dr. Schwarz-Boeck 

  

 14.2 . Anfrage StR Herr Fleischmann 

  

 14.3 . Anfrage StR Herr Jäger 
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I. Öffentlicher Teil 

 

 

Frau Erste Bürgermeisterin Huber eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung des Stadtrates 

Oberasbach.  

 

Sie stellt fest, dass zur heutigen Sitzung ordnungsgemäß und termingerecht geladen 

wurde. Entschuldigt fehlt Herr Haas. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

 

Die Vorsitzende merkt an, dass die Tagesordnungspunkte 9 „Beratung und Beschlussfas-

sung über den Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2024“ und 10 „Bera-

tung und Beschlussfassung über den Haushalt 2021“ von der Logik her ausgetauscht 

werden sollen. Die Vorsitzende lässt über die geänderte Tagesordnung abstimmen. 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24 

 

Der Stadtrat Oberasbach stimmt der geänderten Tagesordnung zu. 

 

 

TO-Punkt 1:  

Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Stadtratssitzungen Nr. 

009/2020 am 21.12.2020 und Nr. 010/2021 am 25.01.2021 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

 

TO-Punkt 2: I/0102/2020 

Ausweitung des Geltungsbereichs der Antikorruptionsrichtlinie für die Stadt-

verwaltung 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

Der Geltungsbereich der Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Oberasbach vom 14.12.2020 

wird mit sofortiger Wirkung auf die erste Bürgermeisterin und – für den Fall ihrer Vertre-

tung – auf ihre Vertreter nach § 17 GeschO ausgedehnt. 

 

 

TO-Punkt 3: I/0117/2021 

Aufhebung der Gebührensatzung zur Satzung für die Nachmittagsbetreuung im 

Jugendhaus OASIS 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

Der Entwurf der Satzung zur Aufhebung der Gebührensatzung zur Satzung für die Nach-

mittagsbetreuung im Jugendhaus OASIS der Stadt Oberasbach vom 19.09.2007 wird als 

Satzung beschlossen. 

 

Der Entwurf wird Anlage Nummer 1 zur Sitzungsniederschrift.  
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TO-Punkt 4: I/0116/2021 

Aufhebung der Satzung für die Nachmittagsbetreuung im Jugendhaus OASIS 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

Der Entwurf der Satzung zur Aufhebung der Satzung für die Nachmittagsbetreuung im 

Jugendhaus OASIS der Stadt Oberasbach vom 19.09.2007 wird als Satzung beschlossen. 

 

Der Entwurf wird Anlage Nummer 2 zur Sitzungsniederschrift. 

 

 

TO-Punkt 5: I/0119/2021 

AK Fairtrade:  Antrag auf Unterstützung der Resolution für ein starkes Liefer-

kettengesetz 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

Die Stadt Oberasbach unterzeichnet die Resolution der Kommunen für ein starkes Liefer-

kettengesetz in Deutschland. 

 

 

TO-Punkt 6: II/0048/2021 

Jahresabschluss 2019 der städtischen Versorgungsbetriebe 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24  

 

Der Jahresabschluss 2019 der Versorgungsbetriebe der Stadt Oberasbach 

 

  

Summe Aktivseite  6.531.971,00 € 

 

Summe Passivseite 6.531.971,00 € 

 

Jahresgewinn    105.376,42 € 

 

Jahresgewinn lt. Gewinn- 

und Verlustrechnung    105.376,42 € 

 

wird hiermit festgestellt. 

 

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen und für Investitionen in den 

Folgejahren verwendet werden. 

 

Die internen Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberasbach 

sind mit 1,0 % zu verzinsen, soweit sie nicht als Eigenkapital zu behandeln sind. 

 

Es wird beschlossen, dass Gewinne des BgA Wasserversorgung bis auf weiteres stets der 

Rücklage zugeführt werden 

 

 

TO-Punkt 7: II/0049/2021 

Erhebung einer Konzessionsabgabe für die städtische Wasserversorgung 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   
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Die Stadt Oberasbach beschließt die Erhebung einer Konzessionsabgabe für die städti-

sche Wasserversorgung mit Wirkung zum 01.03.2021 gem. den Vorschriften der KAE in 

Höhe von  

 

10 % bei Tarifabnehmern und 1,5 % bei Sonderabnehmern 

 

unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften (Mindestgewinn in Höhe von 1,5 % des um 

Baukostenzuschüsse geminderten Sachanlagevermögens). 

 

 

TO-Punkt 8: II/0051/2021 

Haushalt 2021 

Veränderungen im Haushalt 2021 seit dem 01.02.2021 

 

Die Vorsitzende verweist auf die Mitteilungsvorlage mit der Nummer II/0051/2021. 

 

zur Kenntnis gegeben 

 

 

TO-Punkt 9: II/0044/2021 

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2021  

a) Ergebnishaushalt  

b) Finanzhaushalt 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 wird mit einem Volumen bei den  

 

Erträgen mit  38.446.473 € und bei den 

Aufwendungen mit 39.494.901 €  genehmigt. 

 

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2021 wird mit einem Volumen 

 

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den 

 

Einzahlungen mit  35.649.554 € und bei den 

Auszahlungen mit 34.817.574 €  genehmigt, 

 

b) aus Investitionstätigkeit bei den 

 

Einzahlungen mit  4.124.783 € und bei den 

Auszahlungen mit 10.884.450 €  genehmigt, 

 

c) aus Finanzierungstätigkeit bei den 

 

Einzahlungen mit  0 € und bei den 

Auszahlungen mit 5.200 €  genehmigt. 

 

 

TO-Punkt 10: II/0045/2021 

Beratung und Beschlussfassung über den Finanz- und Investitionsplan für die 

Jahre 2022 bis 2024 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

Der Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2024 wird genehmigt. 
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TO-Punkt 11: I/0118/2021 

Beschluss des Stellenplans 2021 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

Der vorliegende Entwurf des Stellenplans für die Stadt Oberasbach vom 26.01.2021 für 

das Haushaltsjahr 2021 wird als Stellenplan beschlossen.  

 

 

TO-Punkt 12: II/0046/2021 

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 

 

Beschluss: einstimmig beschlossen 

dafür: 24 dagegen: 0 anwesend: 24   

 

 

Haushaltssatzung 

der Stadt Oberasbach (Landkreis Fürth) für das Haushaltsjahr 2021 

 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssat-

zung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festge-

setzt; er schließt 

 

1. im Ergebnishaushalt mit  

  dem Gesamtbetrag der Erträge von 38.446.473 € 

  dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 39.494.901 € 

  und dem Saldo (Jahresergebnis) von -1.048.428 € 

    

2. im Finanzhaushalt mit  

 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit  

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 35.649.554 €  

  dem Gesamtbetrag der Auszahlung von 34.817.574 €  

  und einem Saldo von 831.980 €  

    

 b) aus Investitionstätigkeit mit  

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 4.124.783 €  

  dem Gesamtbetrag der Auszahlung von  10.884.450 €  

  und einem Saldo von -6.759.667 €  

    

 c) aus Finanzierungstätigkeit mit  

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 €  

  dem Gesamtbetrag der Auszahlung von 5.200 €  

  und einem Saldo von -5.200 €  

    

 d) und einem Saldo des Finanzhaushaltes von -5.932.887 € 

    

  ab.  

 

 

§ 2 

 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt fest-

gesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 280 v. H. 

 b) für die Grundstücke (B) 330 v. H. 

 

2. 

 

Gewerbesteuer 

 

300 v. H. 

 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 7.000.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

 

 

 

Oberasbach, den 22. Februar 2021 

 

 

Stadt Oberasbach 

 

 

 

 

Birgit Huber 

Erste Bürgermeisterin 

 

 

TO-Punkt 13:  

Mitteilungen 

 

TO-Punkt 13.1: I/0120/2021 

Oberasbach auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune 

 

Frau Huber weist auf die Mitteilungsvorlage mit der Nummer I/0120/2021 hin. 

 

zur Kenntnis gegeben 

 

 

 

TO-Punkt 14:  

Anfragen der Mitglieder des Stadtrates 

 

TO-Punkt 14.1:  

Anfrage StR Herr Dr. Schwarz-Boeck 

 

Herr Dr. Schwarz-Boeck informiert, dass Geschwindigkeitssmileys installiert wurden, aber 

leider nur die Hälfte funktioniert. Er fragt nach, ob es hierfür einen Grund gibt. 

 

Die Vorsitzende lässt die Anfrage schriftlich beantworten. 
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TO-Punkt 14.2:  

Anfrage StR Herr Fleischmann 

 

Herr Fleischmann möchte wissen, wie der Stand der Lüftungsanlagen für die Grundschule 

Pestalozzi ist. 

 

Herr Träger teilt mit, dass letzte Woche, der Förderbescheid eingegangen ist. Die Stadt 

Oberasbach bekommt Fördermittel in Höhe von 12.000 €. Gefördert werden maximal 50 

% der Anschaffungskosten der mobilen Luftreinigungsgeräte. Er erklärt, dass damit un-

gefähr pro Klassenzimmer ein Budget von etwa von 1.700 € zur Verfügung steht. Damit 

kann die Grundschule Pestalozzi ausreichend mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet 

werden. Außerdem informiert Herr Träger, dass er sich in den nächsten Tagen mit der 

Grundschulleitung Frau Wilhelm zusammensetzen wird, um abzuklären, mit welchen Ge-

rätetypen und Anforderungen die Beschaffung angegangen werden soll. Eine der Punkte 

ist, dass die Geräte nicht laut sein dürfen, damit der Unterricht nicht gestört wird. Die 

Spannbreite der mobilen Luftreinigungsgeräte ist relativ groß. Ebenso muss übrigens bis 

spätestens zum 31. März 2021, die Beschaffung organisiert werden.  

Nicht gefördert werden die Räume für Lehrkräfte. 

 

 

TO-Punkt 14.3:  

Anfrage StR Herr Jäger 

 

Herr Jäger fragt nach, wie es aktuell mit dem Breitbandausbau für die städtischen Ge-

bäude aussieht. Sind hier bereits die Verträge unterzeichnet, damit höhere Breitbandbrei-

ten zur Verfügung stehen. Falls ja, ab wann stehen diese zur Verfügung. 
 

Frau Huber teilt mit, dass Herr Meier die Anfrage schriftlich beantworten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzungsende: 20:12 Uhr 

 

 

 

 

Birgit Huber    Bernd Fürchtenicht 

Erste Bürgermeisterin    Schriftführer 

 


